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	5.2
	Herabsetzung einer Unterstützung


Zweite Verfügung

	1.
	Einleitung


Mit Schreiben vom 1. April 2002 hat die Sozialhilfebehörde X Herrn Muster eine Herabsetzung der Unterstützungsleistungen wegen fehlender Bemühungen um eine Erwerbstätigkeit angedroht. Herr Muster hat sich am 15. April 2002 zum vereinbarten Termin beim Sozialdienst der Gemeinde X eingefunden. Er hat vorgebracht, keine Arbeit zu finden. 

	2.
	Rechtserheblicher Sachverhalt


Gemäss der Unterstützungsverfügung vom 31. Januar 2002 wird Herr Muster seit Februar 2002 von der Sozialhilfebehörde X mit monatlich Fr. 2'160.-- unterstützt und hat die Verpflichtung, sich um eine Erwerbstätigkeit zu bemühen. Die Sozialhilfebehörde X stellt fest, dass Herr Muster immer noch keiner Erwerbstätigkeit nachgeht und keine Bemühungen unternimmt, eine Erwerbstätigkeit zu finden. 

	3.
	Rechtliche Würdigung des Sachverhaltes


Die unterstützte Person ist verpflichtet, alle Massnahmen, die der Erreichung und Erhaltung ihrer Selbständigkeit dienen, aktiv zu nutzen und zu unterstützen (§ 11 Abs. 1 SHG). Sie ist insbesondere verpflichtet, sich um eine Erwerbstätigkeit zu bemühen sowie eine angebotene Arbeitsstelle anzunehmen, sofern nicht schwerwiegende Gründe entgegenstehen (§ 11 Abs. 2 Buchst. e SHG). Die Unterstützung wird angemessen herabgesetzt, wenn die unterstützte Person schuldhaft ihre Pflichten verletzt (§ 11 Abs. 3 SHG).

Die Bemühungen von Herrn Muster, eine Erwerbstätigkeit zu finden, fehlen. Es ist für ihn zumutbar, sich durch schriftliche Bewerbungen und Meldung beim Arbeitsamt um eine Erwerbstätigkeit zu bemühen. Indem Herr Muster sich überhaupt nicht um Arbeit bemüht, verletzt er seine Pflichten gemäss § 11 SHG, und die Unterstützung ist angemessen herabzusetzen. Er verletzt seine Pflichten schuldhaft, da er rechtmässig handeln könnte, d.h. sich intensiv um Arbeit bemühen könnte, dies aber nicht tut. Gemäss § 18 SHV darf die Unterstützung aufgrund schuldhafter Verletzung der Pflichten höchstens um einen Viertel des Masses des Grundbedarfes gemäss § 9 SHV herabgesetzt werden. Aufgrund der absolut fehlenden Arbeitsbemühungen wird die Unterstützung um das volle Mass, d.h. um 25% des Grundbedarfes von Fr. 1'110.--, d.h. um Fr. 275.-, herabgesetzt und beträgt neu Fr. 835.--. Herrn Muster wird daher Fr. 835.-- als Grundbedarf ausgerichtet.

Daraus ergibt sich für Herrn Muster ein neuer monatlicher Unterstützungsbedarf von Fr. 1'885.--.

Wenn Herr Muster sich zukünftig im erforderlichen Mass um eine Erwerbstätigkeit bemüht und diese Bemühungen darlegt, wird die Sozialhilfebehörde X die vorliegende Herabsetzung der Unterstützung wieder überprüfen.
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	4.
	Rekapitulation der Unterstützungsleistungen

	4.1
	Ausgaben

	Umfang und Mass des Grundbedarfs bei Haushalt §§ 8 und 9 Abs. 1 SHV
	
835.--

	
	1-Personenhaushalt, um 25% herabgesetzt

	Angemessene Wohnungskosten § 11 SHV
	
800.--

	Aufwendungen für obligatorische Versicherungen § 12 SHV.
	
250.--

	
	Total
	
1'885.--


	4.2
	Einnahmen

	Erwerbseinkommen
	
	
0.--

	
	Total
	
0.--

	
	Bedarf
	
1'885.--


	5.
	Entscheid

	://:
	1.
	Herrn Muster wird ab 1. Mai 2002 neu eine Unterstützung von monatlich Fr. 1'885.-- ausgerichtet.

	
	2.
	Herr Muster wird verpflichtet, sämtliche Veränderungen der Verhältnis-
se, die eine Änderung der Unterstützungshöhe zur Folge haben könn-
ten, unverzüglich dem Sozialdienst oder der Sozialhilfebehörde X mit-
zuteilen. Im Widerhandlungsfalle gelten zuviel ausgerichtete Unterstüt-
zungen als unrechtmässig bezogen und sind zurückzuzahlen.


	6.
	Rechtsmittelbelehrung


Gegen diese Verfügung kann innert 10 Tagen seit Zustellung schriftlich und begründet bei der Sozialhilfebehörde X Einsprache erhoben werden. In der Einsprache sind die Begehren deutlich anzugeben und zu begründen sowie sachdienliche Unterlagen beizulegen. Eine Kopie dieser Verfügung ist ebenfalls beizulegen. 
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	7.
	Datum
	
	Unterschrift

	
	
	
	Sozialhilfebehörde X

	
	30. April 2002
	
	Präsidium                     Aktuariat
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